
Komfort 
Preisblatt für die Grundversorgung – Gas 
gültig ab 01.10.2006 und gültig ab 13. Juli 2005 im Rahmen der Grundversorgung gemäß 
Energiewirtschaftsgesetz 
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Kleinverbrauchstarif    netto    brutto    Tariftyp 
(vorteilhaft bei einem Jahresverbrauch 1-5.240 kWh)    20AVOL01 
Der Messpreis beträgt einheitlich    2,30 Euro/Monat    2,67 Euro/Monat  
Der Arbeitspreis beträgt für alle Verwendungszwecke    7,31 Cent/kWh    8,48 Cent/kWh 
 
Vollversorgungstarif    netto    brutto    Tariftyp 
(vorteilhaft bei einem Jahresverbrauch 5.250 – 119.333 kWh)    20AVOL01 
Der monatliche Teilbetrag des Jahresgrundpreises beträgt einheitlich    12,78 Euro/Monat    14,82 
Euro/Monat 
Der Arbeitspreis beträgt    4,91 Cent/kWh    5,70 Cent/kWh 
 
Raumheizung und Gewerbe (RG)    netto    brutto    Tariftyp 
(vorteilhaft bei einem Jahresverbrauch ab ca. – 120.000 kWh)    20AVOL02 
Der monatliche Teilbetrag des Jahresgrundpreises beträgt bis 60 kW Nennleistung der Verbrauchsanlage    
30,68 Euro/Monat    35,59 Euro/Monat 
für jedes weitere kW    0,51 Euro    0,59 Euro 
Der Arbeitspreis beträgt    4,73 Cent/kWh    5,49 Cent/kWh 
 
Sonderabkommen    netto    brutto    Tariftyp 
(vorteilhaft bei einem Jahresverbrauch von 300.000 kWh)    20AVOL02 
Der monatliche Teilbetrag des Jahresgrundpreises beträgt bis 60 kW Nennleistung der Verbrauchsanlage    
30,68 Euro/Monat    35,59 Euro/Monat 
für jedes weitere kW    0,51 Euro    0,59 Euro 
Der Arbeitspreis beträgt    4,70 Cent/kWh    5,45 Cent/kWh 
 
In den Bruttopreisen sind Ökosteuer und Erdgassteuer (zusammen z.Zt. 0,55 Cent/kWh) sowie die 
Umsatzsteuer (z.Zt. 16 %) in der gesetzlich festgelegten Höhe enthalten. Die Bruttopreise sind auf zwei 
Stellen gerundet. 
Aufgrund unterschiedlicher Wirkungsgrade bei der Erzeugung von Wärme benötigt man für die gleiche 
nutzbare Wärmemenge beim Einsatz von Gas etwa das 1,5fache an kWh im Vergleich zum Strom. 
Da der Gasverbrauch nur einmal jährlich abgelesen wird, werden wir eine Aufteilung Ihres 
Gasverbrauches zum 1. Oktober 2006 vornehmen. Sollten Sie dennoch wünschen, dass bei der 
Abrechnung Ihre individuellen Verbrauchswerte zu Grunde gelegt werden, können Sie den jeweiligen 
Zählerstand zum 1. Oktober 2006 selbst ablesen und uns unter Angabe Ihrer Kunden- und Zählernummer 
schriftlich mitteilen. 
 


